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Kurzfassung des Mehrjahresplanes

Die vorliegende Broschüre ist die Kurzfassung des Mehrjahresplans der Berufsbildung

2002–2006. Die 9 Leitlinien und die 30 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung

nehmen in der Originalfassung an die 200 Seiten ein. Diese Langfassung ist vor allem

für den wissenschaftlichen und bildungsplanerischen Gesichtspunkt von großer Bedeu-

tung.

Allerdings soll der Mehrjahresplan vor allem für jene Menschen die letztlich an der Um-

setzung konkret arbeiten – Lehrkräfte, VertreterInnen der Sozialpartner usw. – ein

wichtiges Arbeitsinstrument sein. An sie richtet sich die vorliegende Kurzfassung, die

vom Umfang, von der Aufmachung und von der Sprache her eher zur Lektüre einlädt.

Es geht ja um Probleme und Themen, mit denen die Lehrkräfte, aber auch die betrieb-

lichen Ausbilder in ihrer täglichen Arbeit konfrontiert sind, und zu denen der Mehrjah-

resplan mögliche Lösungen anbietet. Es geht auch darum, in welche Richtung sich die

Berufsbildung und die Berufsschulen weiter entwickeln sollen. 

Fallweise wird auch der rechtliche Hintergrund und der Kontext beleuchtet, in dem die

Probleme zu sehen sind. Dies ist vielleicht für jene interessant, die noch nicht so lange

in der Berufsbildung tätig sind.

Alle sind eingeladen, bei der Umsetzung des Mehrjahresplans, die ja bereits im Gange

ist, mit zu arbeiten, mit zu denken, und dadurch für sich selbst zu lernen und beizutra-

gen, dass die Organisation Berufsbildung eine »lernende Oganisation« ist, wie es im

Plan gefordert ist.

Die Landesrätin

Dr. Sabina Kasslatter-Mur

Die Ressortleiterin

Dr. Berta Linter

Der Abteilungsdirektor

Dr. Peter Duregger
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grundlegung
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Die Aufgaben einer zeitgemäßen Berufsbildung

Die Berufsbildung hat die berufliche Orientierung, die berufliche Grund- und Fachaus-

bildung sowie die berufliche Weiterbildung zum Bildungsziel. 

Die Berufsbildung erweitert berufs- und handlungsorientiert die erworbene Allgemein-

bildung – und baut auf dieser handlungsorientiert ihre Lerninhalte unter der besonde-

ren Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufs- und Arbeitswelt auf. Sie wendet

sich vorrangig an jene, die einen Beruf praktisch erlernen wollen. 

Die Berufsausbildung befähigt in ihren Bildungsgängen zur kompetenten und qualifizier-

ten Bewältigung der Aufgaben im Berufsleben; darüber hinaus vermittelt sie theoretisch

und praktisch Handlungskompetenzen zur gesellschaftlichen Mitgestaltung in huma-

ner, sozialer und ökologischer Verantwortung. 

Als eigenständiges und gleichberechtigtes Bildungsangebot im allgemeinen Bildungs-

system zielt die Berufsbildung besonders auf die Vermittlung 

• beruflicher Qualifikationen im Rahmen von Berufsbildern,

• flexibler Berufshaltung,

• weiterbildungsorientierter Grundeinstellung und

• kritischer Urteilsfähigkeit.

Differenzierte und flexible Bildungsangebote 

Die Berufsbildung und alle an der Berufsausbildung beteiligten Bildungspartner haben

ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot zu gewährleisten. Dieses muss 

• die unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten der Bildungswilligen für die

qualifizierte Berufsausübung angemessen unterstützen und entfalten helfen,

• besonders förderungswürdige Mitglieder der Gesellschaft umfassend im Rahmen

ihrer jeweiligen Möglichkeiten für eine qualifizierte Teilnahme am Erwerbsleben

bilden und

• den sich rasch wandelnden Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft ge-

recht werden.
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• Berufsfachschule Schönheitspflege • Berufsfachschule Bekleidung und Mode

• Berufsfachschule Kochen und Service

Dazu kommen noch die Fachausbildungen an der Fachschule für Sozialberufe (Sozial-

betreuer/in und Pflegehelfer/in) und an der Landeshotelfachschule (Hotelkaufmann)

Mit diesem differenzierten Bildungsangebot, das durch ein flexibles System modulari-

sierter Zusatzangebote das breite Spektrum aller praktischen Berufsbildungswünsche

abdeckt, antwortet die Südtiroler Berufsbildung den individuellen Bildungsbedürfnis-

sen der jungen Menschen und dem ständig steigenden Qualifikationsbedarf im Berufs-

leben. Gleichzeitig wird dem Bedürfnis nach Durchlässigkeit im sekundären Bildungs-

wesen Rechnung getragen. 

Mit den neuen, vielfältigen Wahlmöglichkeiten innerhalb der Berufsbildungsangebote

und dem grundsätzlich komplementären Bildungsangebot zwischen Oberschule und

Berufsbildung verliert die Berufsbildung den unzutreffenden Ruf einer »Sackgasse«.Sie

eröffnet nämlich attraktive Qualifikationspfade für die Laufbahnentwicklung im Berufs-

leben und ermöglicht über weiterführende Angebote auch den Zugang zu höheren Ab-

schlüssen.

Dadurch erwächst im Bildungsystem die Chance, unterschiedliche Intelligenzen gleich-

wertig zu fördern und zu bilden. Der so gesetzte Schritt zum gesellschaftlichen Ein-

schluss möglichst vieler Jugendlicher durch Bildung beruht auf dem Selbstverständnis

der Berufsbildung, weniger dem statusgebundenen Wissen und mehr der Entwicklung

individueller Handlungsvoraussetzungen zur erfolgreichen Lebensführung in Berufs-

und Arbeitswelt verpflichtet zu sein.

Es kann festgestellt werden, dass in Südtirol die vom Staatsgesetz Nr. 144/99 vorgese-

hene Bildungspflicht bis 18 bereits weitgehend Realität ist. Fast alle Jugendlichen be-

suchen nach der Pflichtschule entweder eine Oberschule, eine Vollzeitberufsschule oder

eine Lehre.

Die Oberschule und die Berufsschule haben sich jedoch völlig unabhängig von einan-

der entwickelt und kaum von einander Notiz genommen. Dies wirkte sich besonders bei

Wechsel und Übertritten nachteilig für die betroffenen Schüler/innen aus und führte

andererseits zu Überschneidungen und Parallelangeboten.

Im Sinne der Bildungspflicht sind indessen alle drei Bildungsstränge als gleichwertig

zu betrachten und jeder absolvierte Abschnitt in einem Bildungssystem stellt ein Bil-

dungsguthaben beim Wechsel in ein anderes dar. Schon dies allein erfordert eine en-

gere Zusammenarbeit zwischen den Systemen.

Darüber hinaus muss es das Ziel sein, ein abgestimmtes, differenziertes Bildungsange-

bot bereit zu stellen, das allen Intelligenzen (den analytischen, kreativen und praktisch-

kontextuellen – nach D. Sternberg) geeignete, prinzipiell gleichwertige Bildungschan-

cen und Qualifikationslaufbahnen zu eröffnen.

Für die Berufsbildung zeichnet sich insbesondere ein steigender Bedarf an Integrations-

leistungen für Schüler/innen mit Schwierigkeiten ab. Für diese Aufgabe muss sich die

Berufsbildung in jeder Hinsicht rüsten und die bisher bereits getroffenen Maßnahmen

noch intensivieren.
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Modernisierungen
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———> Qualitätsförderung in der schulischen und

betrieblichen Ausbildung

———> Neue Abschlüsse in der Lehre
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Begründung und Kontext

Die Lehre hat sich als Ausbildungsform – besonders zur Heranbildung des Nachwuch-

ses in den Berufen des Handwerks – in ihren »Stammländern« Deutschland, Österreich

und der Schweiz entwickelt und bis heute bewährt. Zur praktischen Ausbildung im Be-

trieb durch Meister oder Ausbilder, die immer noch den zeitlich größten Anteil ein-

nimmt, kommt der verpflichtende Unterricht in der Berufsschule hinzu, der von der öf-

fentlichen Hand veranstaltet und verantwortet wird. Er hatte ursprünglich vor allem das

Ziel, den Lehrlingen staatsbürgerkundlichen Unterricht und Sprachunterricht zu ver-

mitteln. Nach und nach wurde auch die Vermittlung der Fachtheorie verstärkt. Heute

umfasst der Unterricht in der Berufsschule in Deutschland, Österreich und der Schweiz

ca. 400 Stunden pro Jahr über drei Jahre.

Für jeden Lehrberuf gibt es in den besagten Ländern eine verbindliche Ausbildungs-

ordnung für die Ausbildung im Betrieb sowie einheitliche Prüfungsordnungen für die

Lehrabschlussprüfung, die in den Handwerksberufen Gesellenprüfung heißt. 

2001 wurden in Südtirol erstmals betriebliche Ausbildungsrahmenpläne eingeführt. 

Südtirol hat im wesentlichen das selbe duale System, also Ausbildung in Betrieb und

Berufsschule. Die erste gesetzliche Regelung nach dem Kriege stammt aus dem Jahre

1955. Im selben Jahr wurde übrigens auch auf gesamtstaatlicher Ebene das Lehrlings-

wesen gesetzlich geregelt. Nach italienischem Recht ist das Lehrverhältnis ein beson-

deres Arbeitverhältnis; der verpflichtende Besuch der Berufsschule war in Italien lange

Zeit kein Thema. Es war die Form der Arbeitseingliederung für jene Jugendlichen, die

aus benachteiligten Verhältnissen kommen und aus dem System der Oberschule he-

rausfielen. 

Erst mit dem Gesetz Nr. 196 aus dem Jahre 1997, mit welchem Maßnahmen zur Förde-

rung der Beschäftigung beschlossen wurden, erhielt das Lehrlingswesen in Italien

einen neuen Stellenwert. Die verpflichtende außerbetriebliche Ausbildung (in Berufs-

bildungszentren oder Bildungsagenturen) im Ausmaß von 120 Jahresstunden wurde

eingeführt. Für die Lehrlinge im Rahmen der Bildungspflicht wurden diese 120 Stun-

den auf 240 verdoppelt. Gegenstand dieser zusätzlichen 120 Stunden sind Sprachen,

Mathematik und Informatik. Standards dafür wurden mit Ministerialdekret vom 16. 05.

2001 Nr. 152 definiert.

Italien ist nun mitten im Ausbau des dualen Systems, das nicht nur als gleichwertiger

Bildungsstrang zur Erfüllung der Bildungspflicht verankert werden soll, sondern inte-

ressierten Jugendlichen über Zusatzangebote auch den Zugang zu höheren Abschlüs-

sen ermöglichen soll.

Wenn durch die Lehre auch die Bildungspflicht erfüllt werden kann, so muss es auch

einen Abschluss nach der dreijährigen Berufsschule (also in der Regel mit 18 Jahren)

geben, welcher die vom Lehrling erworbenen fachlichen und fachübergreifenden Kom-

petenzen zertifiziert.
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Die Lehrabschlussprüfung wird bei uns, solange es vier- und fünfjährige von den Sozi-

alpartnern vereinbarte Lehrzeiten gibt, zeitlich weiterhin in einigem Abstand zum Ab-

schluss der Berufsschule liegen.

Die Lehrabschlussprüfung in ihrer herkömmlichen Form steht übrigens im Ausland auf

dem Prüfstand, und zwar als Folge vor allem neuer Ausbildungskonzepte. Zum Teil gibt

es bereits neue Formen der Lehrabschlussprüfung.

Trotz des nahezu ungeteilten Zuspruchs, den das duale Ausbildungssystem findet, hat

die Diskussion zu seiner Reformierung in den Kernländern der dualen Ausbildung in

den letzten Jahren zugenommen.

Dies hängt mit der zeitlichen Verzögerung zusammen, mit der die schulische Bildung

auf Wandlungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft reagiert und ist deshalb keine

Besonderheit der Ausbildung in Lehrberufen. 

Eine intensive allgemeine Internationalisierungswelle und neue Kommunikations- und

Informationstechnologien führen nun seit zwei Jahrzehnten zu weitreichenden Umge-

staltungsprozessen im Wirtschaftsleben. Konjunkturelle Schwankungen, betriebliche

Rationalisierungen, neue Unternehmenskulturen, bislang unbekannte Produktionstech-

niken schlagen in der Folge bis in das duale Ausbildungswesen durch – ohne dass die

berufliche Bildung hierauf entscheidend Einfluss nehmen könnte. 

Immer kürzere Zeitabstände im Wandel der Qualifikationserfordernisse, die Verwand-

lung einst einfacher Arbeitshandlungen in immer höher qualifizierte und komplexe Tä-

tigkeiten, die damit verbundene höhere Flexibilität und Mobilität im Arbeitsprozess

und in der betrieblichen Organisation, schließlich der Wegfall alter beruflicher Leitbil-

der zwingen zur berufsfeldhaften Grundausbildung und zur Vermeidung allzu früher

Spezialisierungen in einem engen Bereich.

Die Grundausbildung hat entsprechend offen und dynamisch auf der fachlichen, metho-

dischen und persönlichkeitsbildenden Ebene in den Beruf einzuführen und für seine

kompetente Ausübung zu qualifizieren. Dies gelingt ihr am besten über das Angebot

von berufsfeldhaften Kernberufen als breit angelegte Basis für anschlussfähige Weiter-

bildungsmaßnahmen in Modulform.

Die in der berufsfeldhaft angelegten Grundausbildung zu erwerbenden Kompetenzen

werden gemeinsam mit den Berufsgruppen festgelegt. Sie sind kontinuierlich zu erneu-

ern und vermeiden rigide Zuschneidungen. Ihr Anteil an der Gesamtausbildung beträgt

zwischen 50 bis 60 Prozent. Dieser strikt berufsbezogene Fachinhalt ist für die Auszu-

bildenden im jeweiligen Lehrberuf verpflichtend. Die verbleibenden 40 bis 50 Prozent

können arbeits- oder betriebsbezogenes Zusammenhangswissen bzw. spezifische be-

triebs- oder anwender/innenorientierte Inhalte betreffen und sind aus einem umfang-

reichen Modulangebot wählbar. Schließlich lassen sich noch Wahlbausteine für ver-

schiedene Qualifikationswünsche im Rahmen der beruflichen Spezialisierungsmöglich-

keiten und zur Begabtenförderung einbauen. Auch sie müssen mit den Berufsgruppen

definiert und festgelegt werden.
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Zu diesen unverzichtbaren Anpassungsleistungen gehört auch der kompetente Umgang

mit den neuen Medien. Informations- und kommunikationstechnologische Module

(IuK- oder IT-Module) in jeder Ausbildung eröffnen neue Chancen zur Lernmotivation

und bauen eine gefragte Kompetenz von Anbeginn mit auf. Am Anfang aller Beschäf-

tigung mit IT- oder Multi Media-Modulen steht der kompetente Umgang mit deren Ba-

sistechnik, der Arbeit mit dem Computer als zeitgemäßem Schlüsselwerkzeug. 

Zählen Fertigkeiten im IT-Bereich zu den Basistechniken in bald allen Berufsbereichen,

ist die Notwendigkeit zur Erlernung von Fremdsprachen der Europäisierung der Be-

schäftigung und der Arbeitswelt geschuldet. 

Beide Lerninhalte, PC-, IuK/IT- oder Multimedia-Kenntnisse und Sprachen, werden ge-

genwärtig der Allgemeinbildung zugeordnet, gleichzeitig sind sie aber durch einen

hohen Berufsbezug ausgewiesen und gehören deshalb ebenso in die berufliche Grund-

ausbildung.

Die notwendige Ausbildungszeit ist durch Aufstockung des Unterrichts in Blockform

(zum Beispiel von 9 auf 10 Wochen) abzusichern. Berufliche Basisfremdsprachenkennt-

nisse und PC-Grundkenntnisse können nicht Gegenstand zusätzlicher Qualifikations-

maßnahmen sein. Sie gehören zum Kernbestand jeder Qualifikation und dürfen als sol-

che weder berufsbegleitend noch in der Freizeit erworben werden. Daraus folgt, dass

die Bildungszeit zu erhöhen ist.

Es gilt also, an der Anpassung der dualen Ausbildung an den allgemeinen Wandel unter

Wahrung ihres grundsätzlichen Bildungsauftrages zu arbeiten, damit die duale Ausbil-

dung für Jugendliche und ihre Eltern attraktiv bleibt und von berufspraktisch interes-

sierten jungen Menschen und von der Wirtschaft und den Arbeitnehmerorganisationen

unterstützt werden kann. Nicht zuletzt müssen die Anpassungen auch deshalb erfol-

gen, damit die duale Ausbildung wirklich als gleichwertiger Bildungsstrang zur Erfül-

lung der Bildungspflicht gelten kann.

1. Die Interventionsfelder im curricularen Bereich 

• Die bereits im Bereich Metall begonnene berufsfeldhafte Grundausbildung mit an-

schließender Spezialisierung im Rahmen des Berufsprinzips ist weiter zu entwi-

ckeln und auf andere Bereiche auszudehnen. 

• Die sprachlichen Kompetenzen der Lehrlinge sind zu verbessern, auch was die

Zweitsprache und Englisch betrifft. 

• Auch die modernen Informationstechnologien sind verstärkt in den Unterricht ein-

zubauen.

• Die Lehre soll durch geeignete Zusatzangebote für Interessierte auch zur Höheren

Technischen Bildung hin geöffnet werden.

• Differenzierungsmaßnahmen zur Chancengleichheit und Begabtenförderung müs-

sen entwickelt werden.
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2. Die Interventionsfelder im didaktischen Bereich

• Die Handlungsorientierung durch Lernen im Kundenauftrag und Einführung der

Lernfeldkonzeption und -organisation ist weiterzuführen.

• Das selbstgesteuerte Lernen soll gefördert werden, auch durch den Einsatz neuer

Medien. 

• Die schrittweise Einführung des Blockunterrichts zur Verbesserung des Lerner-

folgs in möglichst allen Lehrberufen ist ebenfalls anzustreben. 

3. Die Interventionsfelder an der Schnittstelle Schule-Wirtschaft

Laut internationalen Umfragen klagen die Auszubildenden immer wieder über eine

mangelhafte Zusammenarbeit zwischen den Lernorten »Schule« und »Betrieb«, denen

die notwendige Abstimmung untereinander fehle. 

Wenn die Zusammenarbeit fehlt und der Informationsfluss stockt, kann darunter die

Ausbildungsqualität leiden. Auf der betrieblichen Ebene fehlen dann qualifizierte Be-

züge zur schulischen Erfahrung und ihrer fachlich vermittelten Inhalte; auf Seiten der

Schule fehlt das Wissen um die betriebliche Lern- und Erfahrungsrealität, ohne die eine

zufriedenstellende Verknüpfung von berufstheoretischer Systematik mit der Praxis am

Arbeitsplatz nur schwerlich gelingen mag. 

Lernortkooperation ist nur über wirklich motivierte Beteiligte mit einem ausgeprägten

persönlichen Engagement möglich. Motivation erfolgt in der Regel dort, wo konkreter

Nutzen, konkrete Verbesserungen in Aussicht stehen. 

Konkrete Umsetzung erfahren diese Kooperationsbemühungen in Betriebspraktikas der

Lehrer/innen, Hospitationen der betrieblichen Ausbilder/innen, in gemeinsamen Wei-

terbildungsbesuchen, in Qualitätszirkelarbeit und Berufsbildungsdialogen.

Eine Verbesserung in der Kooperation zwischen Berufsbildung und Betrieben ist

schließlich noch durch den Aufbau und die Betreuung von Ausbildungsverbünden

durch die Berufsschulen sowie über ihre Beratungstätigkeit als territoriale Kompetenz-

und Qualitätszentren zu erzielen.

Die Ausbildung in Ausbildungsverbünden gehört zur betrieblichen Ausbildungszeit

und sollte im Falle öffentlicher Finanzierungsbeteiligung durch die Berufsschule inhalt-

lich-didaktisch bestimmt werden.
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l3
———> Stärkung der beiden Angebote beruflicher

Bildung: Duale Ausbildung und vollzeitschulische

Berufsausbildung

———> Entwicklung zeitnaher Zusatzqualifikatio-

nen zur Verzahnung aller Berufsbildungsangebote

Aufbau eines neuen Koordinierungs- und

Steuerungsinstrumentes für die landesweit abge-

stimmten Berufsbildungsangebote

———> leitlinie 3

»Das differenzierte Angebot der Berufsbildung als eigenständige
Bildungssäule stärken und praxisnah laufend verbessern«

ziele



Begründung und Kontext

Während das Lernen im formalen Bildungs- und Berufsbildungssystem ein klar erkenn-

bares Merkmal moderner Gesellschaften ist, ist das nicht-formale Lernen sehr viel

schwerer zu erkennen und zu würdigen.

Der Begriff »nicht-formales Lernen« umfasst das informelle Lernen, das als ungeplan-

tes Lernen in Arbeits- und sonstigen Situationen beschrieben werden kann, aber auch

geplante und explizite Formen des Lernens, die in Arbeitsorganisationen und anderen-

orts eingeführt, doch innerhalb des formalen Bildungs- und Berufsbildungswesens

nicht anerkannt sind.

Diese Unsichtbarkeit wird zunehmend als Problem begriffen, das die Kompetenzent-

wicklung auf allen Ebenen, vom Einzelnen bis zur Gesellschaft als Ganzes, beeinträch-

tigt. Die Verantwortlichen für Bildungsfragen auf europäischer Ebene fordern in den

letzten Jahren verstärkt, dass das nicht-formale Lernen neben der formalen allgemei-

nen und beruflichen Bildung in der gesamtem Europäischen Union einen neuen Stel-

lenwert bekommen muss – Ziele, die u.a. in folgenden Publikationen bekannt gemacht

und eingefordert worden sind: 

Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung 
»Lehren und Lernen« 

Laut dem Weißbuch zum allgemeinen und beruflichen »Lehren und Lernen« der EU-

Kommission vom 29. 11. 1995 wird es zur Erreichung der kognitiven Gesellschaft ent-

scheidend sein, den Einzelnen nach seinem Wissen und seiner Kompetenz einzustufen.

Dazu sei es notwendig, »Modelle persönlicher Kompetenzausweise« zu entwickeln

sowie Anreize zu schaffen, dass der Einzelne in die Lage versetzt wird, seine Qualifi-

zierung selbst aufzubauen. Auch der Vorsitz des Europäischen Rates unterstrich un-

längst »das Erfordernis des Ausbaus und der Anerkennung von – auch außerschulisch

erworbenen – Qualifikationen und Fähigkeiten« (Schlussfolgerungen des Vorsitzes des

Europäischen Rates, Barcelona, 15./16. März 2002, S. 49) 

Empfehlung der Europäischen Kommission
über ein gemeinsames europäisches Muster für Lebensläufe.

Ein weiterer Impuls in diese Richtung ist die Empfehlung der Kommission vom 11. März

2002 über ein gemeinsames europäisches Muster für Lebensläufe. Dieses gemeinsame

europäische Muster für Lebensläufe ist für die systematische, chronologische und fle-

xible Darstellung der Qualifikationen und Kompetenzen von Einzelpersonen bestimmt.

Neben den traditionell als wichtig betrachteten Daten bezüglich der formalen Ausbil-

dung, der Arbeitserfahrungen und der Sprachen enthält dieser Lebenslauf auch Kennt-

01

05

10

15

20

25

30

35

40

Formales und 

nicht-formales Lernen

20



nisse einen Abschnitt über persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen, die im Laufe des

Lebens erworben wurden, jedoch nicht unbedingt Gegenstand von formalen Zeugnis-

sen und Diplomen sind. Dieser Abschnitt soll dem Einzelnen dabei helfen, Erfahrungen

und Kompetenzen, die in Familie und Freizeit oder am Rande der beruflichen Tätigkeit

erworben wurden zum Ausdruck zu bringen. 

In Italien wurde im »Bündnis für Arbeit« vom September 1996 zwischen Regierung und

Sozialpartnern festgehalten, dass die Einführung eines Systems der Zertifizierung von

Bildungsgängen und erworbenen Kompetenzen von strategischer Bedeutung ist für die

Verbesserung des Bildungssystems und der Beschäftigungslage.

Die Transparenz der Qualifikationen, die Anerkennung von Bildungsguthaben, die In-

dividualisierung der Bildungsgänge und die Anerkennung der Kompetenzen werden

auf diese Weise möglich.

Das Konzept der Kompetenz bringt die »Teilsysteme« Schule, Berufsbildung, Universi-

tät und Arbeit (Betriebe) miteinander in Kommunikation, denn darauf können sie sich

verständigen und eine gemeinsame Sprache finden.

Dies ist u.a. Voraussetzung dafür, dass Übergänge von einem System ins andere und

die Bildung integrierter Systeme (wie z. B. HTB, Integration Berufsbildung und Schu-

le) leichter möglich sind als in der Vergangenheit.

Das ISFOL wurde beauftragt mit der wissenschaftlich -technischen Assistenz bei der Er-

arbeitung eines Systems der Kompetenzbeschreibung und Zertifizierung.
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Das ISFOL hat in der Folge ein System der Kompetenzbeschreibung entwickelt, das von

der Lehrlingsausbildung bis zur Höheren Technischen Bildung greift und eine Dreitei-

lung der Kompetenzen in 

• Basiskompetenzen (Sprachen, Informatik, Mathematik)

• Übergreifende Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen)

• Fachliche Kompetenzen

vorsieht.

Im Zeitraum von 1999 bis 2001 wurde in Südtirol unter der Federführung der Koordi-

nationsstelle für die berufliche Weiterbildung innerhalb der Abteilung für deutsche und

ladinische Berufsbildung das Pilotprojekt »Einführung eines Qualifikations-Program-

mes zur Berufslaufbahn« durchgeführt.

Im Rahmen jenes Projektes wurde das sog. »Schweizerische Qualifikationshandbuch«

erprobt – ein Instrument, das den/die NutzerIn anregen soll, seine/ihre persönlichen

Kompetenzen systematisch zu erfassen und seine/ihre Bildungs- und Berufslaufbahn

zielgerichtet zu planen. An dieser Erprobungsphase waren Schule, Arbeitsamt, Berufs-

beratung sowie zwei Wirtschaftbetriebe beteiligt.

Es geht nun um die Ausarbeitung und Einführung eines Instrumentes zur Dokumen-

tation von formell und informell erworbenen Kompetenzen in Südtirol. Dabei sollen die

bereits erprobten und studierten europäischen Modelle berücksichtigt werden, als auch

die gesetzlichen Regelungen auf gesamtstaatlicher Ebene berücksichtigt und den Süd-

tiroler Gegebenheiten angepasst werden. 

Die Gesetzesdekrete der italienischen Regierung vom 30. Mai 2001 sehen die Einfüh-

rung der »scheda anagrafica« und der »scheda professionale« als Instrument für eine

erfolgreichere Arbeitsmarktpolitik vor. Diese Dekrete bilden die Durchführungsbestim-

mung zum Dekret des Präsidenten der Republik vom 7. Juli 2000, Nr. 442, die das Ar-

beitsbuch (eingeführt mit einem Gesetz von 1935) teilweise außer Kraft setzt.

Die zuständige Abteilung Arbeit strebt an,
__1. die »scheda anagrafica« und die »scheda professionale« an die Südtiroler Realität

anzupassen und
__2. längerfristig als Zielgruppe alle BürgerInnen zu erreichen, die im Erwerbsleben

stehen oder eine Ausbildung absolvieren.

Die normative Basis dafür soll ein Dekret zur Neuregelung der Arbeitsvermittlung sein,

worin die Einführung und Handhabung eines »Bildungspasses« geregelt wird.

Der erste Teil des Bildungspasses wird – den Vorgaben der »scheda anagrafica« und der

»scheda professionale« folgend – u.a. die folgenden Daten beinhalten 
__1. Anagrafische Daten,
__2. Daten zur Schul- und Bildungspflicht,
__3. Schulbiografie und allgemeine sowie berufliche Bildungstitel
__4. Sonstige Bildungsbiografie und erreichte Befähigungen: Weiterbildungszertifi-

kate, Führerscheine,
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__5. Eintragung in Berufsalben u.a.
__6. Berufsbiografie (abhängige, selbstständige, sonstige berufliche Tätigkeit) sowie

offizielle Berufspraktika
__7. Militär-/Zivildienst, gesundheitliche Eignung

Verwendung des 1. Teils des Bildungspasses: Vorlage bei Bewerbungen, Einschreibun-

gen in Bildungsinstitutionen, in Zukunft Statistik (über eine Übertragung auf ein elek-

tronisches System).

Dieser offizielle Teil des Bildungspasses soll bei Aufnahme einer abhängigen Beschäf-

tigung, bei der Einschreibung in eine Bildungseinrichtung, falls eine Vorbildung ver-

langt wird, und bei Kontakten mit anderen Behörden vorgelegt werden, dann aber

beim/bei der InhaberIn verbleiben.

Ein formaler Bildungspass im Sinne der »scheda professionale« gibt zwar eine gute

Übersicht über die formale Bildungs- und Berufsbiografie einer Person, sollte aber

durch eine umfassende Beschreibung des persönlichen und beruflichen Potentials

eines Menschen erweitert werden. Die Basis dafür ist der Kompass, der als zweiter,

persönlicher und fakultativer Teil des Bildungspasses angelegt ist, aber durchaus auch

unabhängig vom ersten Teil verwendet werden kann.

Mit dem Kompass können die NutzerInnen zur Reflexion über den eigenen Werdegang

angeregt werden und in der Folge auch zum Erkennen und Dokumentieren von formell,

aber besonders auch informell erworbener Kompetenzen. Diese Dokumentation soll der

persönlichen Verwendung dienen und vor allem bei Bewerbungen um eine Arbeitsstel-

le, bei beruflicher Um- und Neuorientierung sowie bei der Entwicklung eines persön-

lichen Aus- und Weiterbildungsplanes hilfreich sein; nach Entscheidung des/der Inha-

berIn können auch Teile daraus dem Arbeitgeber gezeigt werden. 
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Individualisierte Bildungswege

Individualisierte Bildungswege sind durch die Entwicklung persönlicher Bildungsplä-

ne zu sichern. 

• Der persönliche Bildungsplan ist das geeignete »Flexibilisierungswerkzeug« um –

erstens –, dem individuellen Anspruch der Auszubildenden auf ein »maßgeschneider-

tes« Angebot nach den jeweiligen Interessen, Lernvoraussetzungen und Möglichkeiten

nachzukommen und – zweitens –, den gesellschaftlichen Anspruch auf nachvollzieh-

baren Kompetenzenerwerb und transparente Qualifikationskriterien glaubhaft einzulö-

sen.

Der persönliche Bildungsplan bietet die Möglichkeit, mit den Auszubildenden ihre Bil-

dungsziele und das hierzu notwendige Curriculum im Rahmen des schulischen (und

betrieblichen) Ausbildungsangebotes festzulegen und zu beschreiben. 

• Der persönliche Bildungsplan könnte durch ein individuelles Lerntagebuch oder

Logbuch ergänzt werden. Darin notieren die Auszubildenden alle für sie bedeutsamen

Lernerfahrungen. Das Führen des Lerntagebuchs hat sich als hilfreiches Werkzeug zur

Entwicklung der Selbstreflexion und damit der Selbstverantwortung der Lernenden er-

wiesen. In Zeiten des raschen Wandels, in denen die Einzelnen zur ständigen Wissens-

erneuerung durch Lernen und Entlernen angehalten sind, erleichtert dieses Reflexions-

instrument selbstgesteuertes Lernen. 

Es stellt sicher, dass die Lernenden ihre Ausbildung oder Weiterbildung überschauen

und auch rückblickend wissen, was sie wie und wo gelernt haben. 

Zusatzqualifikationen – 
ein innovatives Instrument vielfältigen Nutzens

Zusatzqualifikationen können sowohl als Differenzierungsmaßnahmen zur Benachtei-

ligten- und/oder Begabtenförderung als auch zum Erwerb zusätzlicher, über die inhalt-

lichen Vorgaben zum Berufsbild hinausgehender Qualifikationen eingesetzt werden –

ohne das traditionelle Berufsprinzip aufzuweichen oder in Frage zu stellen. 

Zusatzqualifikationen werden bildungspolitisch zur Verknüpfung von Aus- und Weiter-

bildung, zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen, zur Vermittlung von organisatori-

schen, kooperativen und kommunikativen Kompetenzen, zur Spezialisierung und Ver-

tiefung des Berufswissens oder zur Ausbildungsergänzung in benachbarten Berufen in

der Grundausbildung eingesetzt. 
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In der Grundausbildung lassen sich Zusatzqualifikationen sowohl für die vollzeitliche

Schule als auch für die Duale Ausbildung (und kombiniert für beide) in Form dreier dif-

ferenter Angebote einführen:
__1. in einem modularen Aufbau, der zugleich Bestandteil einer aufstiegsrelevanten

und abschlussbezogenen Weiterbildung ist; dieses Modell ist grundsätzlich be-

triebsunabhängig, 
__2. als erste Stufe zur betriebsspezifischen Laufbahnentwicklung,
__3. zur betriebsexternen wie betriebsinternen Erleichterung der beruflichen Bildungs-

und Entwicklungswege.

Mit der Erstellung einer Bildungslandkarte 
erhält die Berufsbildung ein neues Steuerungsinstrument 
zum Aufbau einer überschaubaren Angebotskultur 
für Aus- und Weiterbildung

Der beschriebene neue, komplexe Angebotsansatz und die ständige Weiterentwicklung

sämtlicher Bildungsangebote in der Berufsbildung rufen nach einer landesweit abge-

stimmten und koordinierten Angebotsentwicklung und -präsentation aller Berufsbil-

dungseinrichtungen. Diese führt nach dem Grundsatz »Überall dort, wo notwendig«,

schwerpunktmäßig neue Angebote ein, nimmt Konzentrationen vor, schafft landesweit

(auch neue) Zugänge zu häufig nachgefragten Leistungen, bietet betriebsnah speziali-

sierte Dienstleistungen an, fördert das on-line-Lernen in Ergänzung zur Grundausbil-

dung und als eigenständiges Angebot in der Weiterbildung. Damit wird die Entwicklung

einer einheitlichen, höchst differenzierten, aber dennoch überschaubaren berufsschul-

eigenen Bildungslandkarte (oder Wissens- bzw. Modullandkarte) notwendig, die als in-

ternetgestützte Wissensplattform sämtliche berufsbildungsrelevanten Angebote aller

akkreditierten Berufsbildungseinrichtungen in Aus- und Weiterbildung enthält. 

Jedes Angebot (vom mehrjährigen Lehrgang bis zum sogenannten »Kurz-Kurs«) kann

ein eigenes Modul auf der Wissensplattform bilden. Jedes Modul enthält alle notwen-

digen Angaben zum Angebot (von der angestrebten Qualifikation und den erwerbba-

ren Kompetenzen, über die curriculare und zeitliche Sequenz, die didaktischen Metho-

den, die Lehrkräfte und deren Qualifikation bis hin zu den generellen Angaben des Bil-

dungsträgers). Diese Angaben sind nach einheitlichen Kriterien (Ziel, Inhalte, Metho-

den, Dauer, Qualifikationen, Anschlüsse, Anrechenbarkeit …) verfasst und sollten

zukünftig von einer eigenen Modulzentrale der Berufsbildung akkreditiert und zertifi-

ziert werden.
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Mit der Wissensplattform wird 

• den Anbietern (Landesberufsbildungseinrichtungen, öffentliche und private Wei-

terbildungsorganisationen, Universitäten; in einer zweiten Ausbaustufe auch aus-

ländischen Anbietern) und

• den Nutzern und Nutzerinnen (Auszubildende, Eltern, Lehrkräfte, Landesverwal-

tung, Bildungsinteressierte, Weiterbildungseinrichtungen, Unternehmen, Wirt-

schaftsverbände und nicht zuletzt den Anbietern selbst) 

die ständig a jour zu haltende lokale Bildungsvielfalt übersichtlich und frei von kosten-

intensiven Überschneidungen angeboten. 
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l4
———> Förderung der postsekundären 

berufsnahen Höherqualifikation durch die

Höhere Technische Bildung

———> Einführung und Evaluation der 

höheren Lehre

———> leitlinie 4

»Förderung der Höheren Technischen Bildung und der höheren Lehre«

ziele



Ein neues Profilierungsfeld für die Berufsbildung: 
die Höhere Technische Bildung 

In Italien wurde mit Gesetz vom 17.05.1999, Nr. 144 die Höhere Technische Bildung

(Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS) eingeführt. 

Die Höhere Technische Bildung ist als praxisnahes Bildungsinstrument besonders ge-

eignet für den wachsenden öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bedarf nach neuen

qualifizierten Arbeitskräften in allen Arbeitsbereichen mit hohen technischen Innova-

tionsraten oder starker Internationalisierungstendenz.

Zu den HTB-Lehrgängen hat in der Regel Zugang, wer im Besitz eines Abschlussdiploms

der Oberschule ist. Es haben auch jene Zugang, die obschon nicht im Besitz dieses Stu-

dientitels, angemessene Kompetenzen nachweisen können, die sie durch Arbeitserfah-

rung, oder durch Absolvierung der Bildungspflicht sich angeeignet haben und die jeden-

falls die Mindestvoraussetzungen in Allgemeinbildung nachweisen können.

Die HTB sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen Berufsbildung und Wirtschaft vor,

und bietet aktuell die Möglichkeit, Fachkräfte auf postsekundärem Niveau auszubilden. 

Daran besteht gerade auch in Südtirol ein Mangel, und wenn man bedenkt, dass gerade

sie zu den entscheidenden Produktivitäts- und Wachstumsgaranten der nahen Zukunft

gehören, so wird klar, dass dieses Bildungssegment in Südtirol ausgebaut werden muß.

Die bei den HTB-Lehrgängen 

• vorgeschriebene Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und Bildungssyste-

men des Territoriums (Berufsbildung, Universität, Oberschule),

• ihre starke Berücksichtigung der Qualifikationsnachfrage, besonders in Sektoren,

für die das bestehende Bildungsangebot nicht ausreicht,

• ihre enge Beziehung zur Arbeitswelt und Einbeziehung der Sozialpartner,

• das grundsätzlich offene und flexible Angebot, das es Beschäftigten und Nichtbe-

schäftigten ermöglicht, an den Lehrgängen teilzunehmen,

• die Aufwertung der Arbeitserfahrung als bildende Größe, durch eine stark alter-

nierende Form der Ausbildung in Universität und Praktika,

• ihre modulare Struktur,

lassen diese neue Angebotskultur als nahezu ideales Scharnier zwischen Berufsbildung

und universitär orientierter Höherqualifikation – als auch zwischen Grundausbildung

und postsekundärer fachlicher Weiterbildung – erscheinen.

Strukturelle Eigenschaften:

• Die Lehrgänge müssen von mindestens vier Bildungsinstanzen geplant und durch-

geführt werden: Schule, Berufsbildung, Universität, Unternehmen oder Unterneh-

mensverband. Die wissenschaftliche Leitung ist einem Projektkomitee anvertraut,

das aus allen 4 Bildungsakteuren zusammengesetzt ist. 

• Die Dauer der Lehrgänge beträgt mindestens zwei und höchstens 4 Semester, we-

nigstens 1200 und höchstens 2400 Stunden. Für Beschäftigte können diese Stun-

den auf einen längeren Zeitraum verteilt werden, damit der Besuch des Lehrgangs

mit der Berufstätigkeit vereinbar ist.
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• Das Betriebspraktikum muss mindestens 30% der Gesamtstundenzahl umfassen. 

• Der Lehrkörper muss zu 50% aus Experten bestehen, die aus der Wirtschaft kom-

men und mindestens 5 Jahre Berufserfahrung nachweisen können. 

• Die Lehrgänge müssen modular aufgebaut sein und/oder die Form von Unitè Ca-

pitalisables (Credits) aufweisen, verstanden als Komplex von Kompetenzen, für sich

selber bedeutsam, konsistent und zertifizierbar. Die Curricula der Lehrgänge bezie-

hen sich auf Basiskompetenzen, Schlüsselkompetenzen und Fachkompetenzen. 

• Die nach Absolvieren der Lehrgänge erworbenen Kompetenzen so wie die Ein-

gangsvoraussetzungen müssen den geltenden Mindeststandards entsprechen. 

• Es müssen Begleitmaßnahmen (flankierende Maßnahmen) vorgesehen werden

(Information, Orientierung, Bildungsberatung, individuelle Unterstützung, Ar-

beitseingliederung, Überwachung der Studienabbrüche) zwecks Förderung des

Besuchs der Lehrgänge, der Erlangung der Credits, der Zwischenzertifizierung,

der Endzertifizierung und der Eingliederung in das Berufsleben. 

Die Anerkennung von Bildungsguthaben erfolgt jeweils durch die aufnehmenden Bil-

dungsinstitutionen.

Im Falle der Universität muss die Anerkennung von Bildungsguthaben durch die zu-

ständigen akademischen Organe erfolgen.

In der Phase der Planung eines HTB-Lehrgangs verpflichten sich die Universitäten, die

Mindestzahl an Kredits zu nennen, die am Ende eines HTB-Lehrgangs anerkennbar sind. 

Die HTB-Lehrgänge werden mit Endbewertungen der erworbenen Kompetenzen abge-

schlossen, vor Prüfungskommissionen, die aus Vertretern der Schule, der Universität,

der Berufsbildung und Experten aus der Arbeitswelt zusammengesetzt sind.

In Südtirol wurden die ersten HTB-Lehrgänge im Jahr 2000 errichtet.

»Diplomierte Fachkraft für das Hotel- und Tourismusmanagement« und »Experten/in-

nen im Bereich der Bauwirtschaft und des Baubetriebs«, waren die angestrebten Be-

rufsbilder.

Die beteiligten Partner waren im ersten Fall die Landeshotelfachschule »Kaiserhof«, die

Fachoberschule für Soziales in Meran, der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) und

die Universität Bologna.

Es folgten dann HTB-Lehrgänge im IT-Bereich und im Bereich der Sport- und Trainings-

wissenschaften.

Die HTB-Lehrgänge werden aus Mitteln des ESF finanziert.

In der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Bildungssystemen im Territori-

um zur Planung und Durchführung der HTB-Lehrgänge wird auch im Bereich der post-

sekundären Höherqualifizierung eine Dialogkultur fortgesetzt, wie sie für die Zusam-

menarbeit mit der Oberschule und der Wirtschaft im Territorium sowohl für die

Grundausbildung wie auch die Weiterbildung in zeitgemäßer Form verpflichtend wird.

Von allem Anfang an zeigte sich bei den ersten Projekten, dass die geforderte Zusam-

menarbeit zwischen den vier Partnern keineswegs selbstverständlich und leicht ist. 
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Die »höhere Lehre« –
ein ambivalentes Bildungsinstrument aus der Sicht 
der Berufsbildung

Die verstärkte Nachfrage von dualen Ausbildungsangeboten im postsekundären Be-

reich (also nach dem Abschluss der Oberschule) wird vor allem in der Bundesrepublik

Deutschland als ein Erfolg der dualen Ausbildung gewertet. Dem ist einschränkend in-

sofern zuzustimmen, als eine berufspraktische Ausbildung mit theoretischer Praxisre-

flexion vertiefte Einsichten in den Arbeitsprozess und das eigene Handeln ermöglichen.

Kontraproduktiv wird diese Ansicht jedoch, wenn damit eine berufspraktische Grund-

ausbildung nach einem staatlichen Bildungsabschluss legitimiert werden soll.

Dies ist der Konflikt, dem die Berufsbildung seit in Kraft treten der Lehre nach Ober-

schulabschluss oder nach Fachschulabschluss begegnet. Das Staatsgesetz vom 24. Juni

1997, Nr. 196, welches Bestimmungen zur Förderung der Beschäftigung zum Gegen-

stand hat, sieht im Art. 16 die Möglichkeit vor, dass Absolvent/innen einer Oberschu-

le oder einer Fachschule eine Lehre im selben Bereich machen. Diese Bestimmung kon-

frontiert die Berufsbildung mit zwei neuen Problembereichen:
__1. der Entwicklung zusätzlicher (und neuer) berufsbildender Angebote aufgrund der

mangelnden praktischen Vorbildung dieser neuen »Lehrlinge« und
__2. ihre Eingliederung in duale Ausbildungsangebote mit mehrheitlich weitaus jün-

geren Teilnehmer/innen.

Bisher wurde in Zusammenarbeit zwischen Berufsbildung, Amt für Lehrlingswesen

und Sozialpartnern an einem Beispiel vorexerziert, wie die Lehre nach Oberschule

durch Einführung eines angemessenen Berufsbildes und Festlegung eines entsprechen-

den Ausbildungsrahmens sinnvoll gestaltet werden kann. Es handelt sich um den/die

Verkaufsberater/in im Außendienst.

Die Arbeitnehmer/innen selbst werden im »Lehrverhältnis zweiter Ordnung« geringer

entlohnt, erfahren weiters Nachteile bei der Pensions- und Arbeitslosenversicherung

und erhalten eine reduzierte Ausbildung. Der Zugang zu einer Lehrabschlussprüfung

und einem dementsprechenden Berufsqualifikationsnachweis ist derzeit auf nationaler

Ebene noch nicht geklärt.

Für die Regelung der höheren Lehre sind primär die Sozialpartner zuständig; der Be-

rufsschule kommen nur beratende und ausführende Funktionen zu, für die zukünftig

eigene Ressourcen zu schaffen sind. 

Postsekundäre Lehre bleibt für die Berufsschule auch in Zukunft eine Angelegenheit

der Weiterbildung und ist durch diese abzudecken. Dabei kann die Berufsschule ihre

Kenntnisse und Erfahrungen einbringen, sofern fachlich/theoretischer und praktischer

Qualifikationsbedarf besteht. Sollen Kompetenzen nacherworben werden, so sind diese

in den Berufsbildern festgeschrieben und müssen über Ergänzungscurricula aufgebaut

werden. Diese sind auf die jeweiligen Vorkenntnisse abzustimmen, welche die Auszu-

bildenden nach absolvierter Bildungspflicht mitbringen.
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l5
———> Kompetenzenerneuerung und Qualifizierung 

in der Berufs- und Arbeitswelt als kontinuierlichen

Bestandteil durch Weiterbildung fördern

———> Die Persönlichkeitsentwicklung der Einzelnen

begleiten und ihre Beschäftigbarkeit fördern

———> Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft durch

Bildungsoffensiven in der Weiterbildung stärken

———> Die Rolle der Berufsbildung als Qualitäts-

garanten und Bildungsplaner in der Weiterbildung

schärfen 

———> Dem demographischen Wandel durch

zielgruppengerechte Berufsbildungsangebote für 

ältere Mitarbeiter/innen begegnen

———> Weiterbildung als Instrument zur Überwindung

von Chancenungleichheit fördern

———> leitlinie 5

»Berufliche und berufsbegleitende Weiterbildung 
zeitnah strukturieren, besser als bisher ins Erwerbsleben integrieren 
und transparent zertifizieren«

ziele



Bildungsoffensive berufliche Weiterbildung

Die Weiterbildung erweitert die mit der Grundausbildung erworbene Berufsfähigkeit.

Sie unterstützt die Einzelnen, ihre volle Beschäftigungsfähigkeit auch im raschen Wan-

del der Anforderungen im Berufsleben aufrecht zu erhalten und den neuen Erforder-

nissen anzupassen.

Für ihre Beschäftigbarkeit sind die Einzelnen in zunehmendem Maße selbst verant-

wortlich. Die mit der Grundausbildung erworbene Selbstverantwortung zur Selbststeue-

rung und zum Selbstlernen kann hier aktiv eingesetzt werden. Sie wird um so wichti-

ger, je weniger wir verlässlich vorausschauend planen und kalkulieren können. Daraus

folgt für die Weiterbildung, dass sie dort, wo diese Selbstkompetenzen fehlen, immer

auch persönlichkeitsbildend sein muss.

Weiterbildung verbessert nicht nur im engeren Sinne fachliche Fertigkeiten, sondern

erweitert als Aufstiegs- und Anpassungsfortbildung die individuelle Handlungsfähig-

keit. Durch die Kombination von fachlichen, methodischen, sozialen, kommunikativen

und personalen Kompetenzen trägt sie grundlegend zur Flexibilität und Mobilität von

Menschen in und außerhalb der Arbeitsprozesse und der Unternehmen bei. 

Berufliche Weiterbildung verlangt die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmer/innen

und Unternehmer/innen bereits in der Planungsphase der Bildungsmaßnahme.

Weiterbildung kann ihrem Anspruch zur Standortverbesserung über selbstbewusste Er-

werbstätige nur dann gerecht werden, wenn ihre Lehrkräfte und Trainer/innen mit der

berufspädagogischen und fachlichen Qualifikation auch die notwendigen Kenntnisse

der Erwachsenenbildung mitbringen. Ausbildung der Ausbilder und Weiterbildung der

Weiterbilder ist daher ein wichtiges Aufgabenfeld der Weiterbildung. Der Europäische

Sozialfonds hält hierfür eine eigene Maßnahme zur »Anpassung des Systems der Be-

rufsbildung« bereit. 

Weiterbildung begleitet den Wandel und greift die Veränderungen dynamisch auf; idea-

lerweise nimmt Weiterbildung zukünftige Entwicklungen vorweg und wird selbst zum

Motor für Veränderungen.

Hierzu stechen besonders vier Bereiche hervor:

• Bildung im IT-Sektor, der sämtliche Wirtschaftssektoren und alle Arbeitsfelder er-

fasst und für den größeren Teil der derzeit Berufstätigen noch Neuland darstellt,

• Theoretische Bildung, die neben der rein praktischen Grundausbildung im moder-

nen Arbeitsorganisationsprozess immer wichtiger wird,

• Bildung der Persönlichkeit,

• Laufbahn- und Berufschancenentwicklung bis zum Ruhestandseintritt.

Weiterbildung gehört in Südtirol zu den institutionellen Aufgaben der Berufsbildung

und damit der Berufsschulen. Diese Aufgabe wird der Berufsbildung vom Landesgesetz

Nr. 40 vom 12.11. 1992, »Ordnung der Berufsbildung« zugewiesen, so wie auch von dem

Landesgesetz Nr. 29 vom 10. 08. 1977, welches die Berufsbildungskurse von kurzer
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Dauer betrifft. Die Berufsbildung des Landes setzt auch die Maßnahmen um, die vom

Gesetz vom 8. März 2000, Nr. 53 und vom ESF vorgesehen sind.

Das Gesetz Nr. 53 gesteht den Arbeitnehmern das Recht auf lebenslanges Lernen zu.

Das Bildungsangebot, das von Seiten der staatlichen oder lokalen Körperschaften zu ge-

währleisten ist, muß individualisierte, anerkannte Bildungswege ermöglichen. Die

Weiterbildung kann von den Arbeitnehmern selbst gewählt oder von den Betrieben an-

geboten werden.

Die Regionen können Weiterbildungsprojekte der Arbeitnehmer/innen auch finanziell

unterstützen.

Die Berufsbildung unterstützt und begleitet also das lebenslange Lernen. Die Berufs-

schule bleibt ein Bezugspunkt für die Besucher und Absolventen, wenn diese als Selb-

ständige oder als Arbeitnehmer im Berufsleben stehen.

Lehrer/innen der Berufsbildung erwerben sich Kompetenzen auch als Weiterbildner,

wozu auch fachliche Kompetenz auf dem aktuellen Stand gehört. Dies ist für ihre per-

sönliche Entwicklung wichtig und förderlich und garantiert auch, dass die Schule mit

der Entwicklung Schritt hält.
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Weiterbildung – ein Markt mit starkem Wachstum. 
Die Rolle der Berufsbildung

Der Berufsbildung kommt auf diesem Weiterbildungsmarkt eine Art doppelte Aufgabe

zu: Zum einen tritt sie über ihre einzelnen Schulstellen selbst als Anbieter auf, zum an-

deren haben diese als territoriale Qualitäts- und Kompetenzzentren beratende und ver-

mittelnde Aufgaben. Dieser Rolle kann sie nur widerspruchsfrei gerecht werden, wenn

sie, erstens, die Funktion eines Qualitätsgaranten im Dienste der Gemeinschaft über-

nimmt und, zweitens, am Markt selbst zu Marktbedingungen auftritt.

Als öffentlicher Qualitätsgarant sorgt sie dafür, dass Überschaubarkeit und erprobte

Qualität den Angebotsmarkt regeln. Ein Werkzeug hierfür kann das regionale Bildungs-

gütesiegel für die berufliche Weiterbildung sein. Dieses erhalten all jene, die akkredi-

tiert und als Bildungspartner vom Europäischen Sozialfonds anerkannt sind sowie ihr

Angebot auf der Bildungslandkarte/Wissensplattform der Südtiroler Berufsbildung

gemäß den dort gültigen Standards präsentieren.

Weiterbildung ist modular

Im Gegensatz zur beruflichen Grundausbildung empfiehlt sich für die zeitgemäße »Wei-

terbildung nach Bedarf« die Modularisierung. Im Sinne der Transparenzerfüllung sind

diese Module als in sich abgeschlossene und also zertfizierbare Einheiten in Anlehnung

an internationale Standards nach Zielen, Inhalten, Methoden, Dauer und Einordnung

möglichst vielfach anschlussfähig zu entwickeln. Die vermittelten Kompetenzen müs-

sen anforderungsgerecht und praxisnahe entwickelt werden und orientieren sich an

ganzheitlichen Handlungszusammenhängen. Damit wird vermieden, dass die Module

als isolierte Einheiten auseinanderfallen und keine nachvollziehbaren oder am Markt

nachgefragten Qualifikationen mehr abbilden. Die Module werden von der Berufsbil-

dung zertifiziert. 

Der Aufbau eines breit gestreuten, bedarfsorientierten und modularisierten Weiterbil-

dungsangebotes durch die Bildungspartnerschaft von Wirtschaft und Berufsbildung

führt zu einer überschaubaren, von der Berufsbildung aktuell gehaltenen Bildungsland-

karte/Wissens-plattform. 
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Berufliche Weiterbildung im Wandel der
Qualifikationsanforderungen

Generell zielt die gesamte Weiterbildungsförderung der EU auf die Stärkung der berufs-

fachlichen Grund- und Metakompetenzen zur Absicherung dauerhafter Beschäftigung

der erwachsenen Erwerbstätigen im Wandel der Qualifikationsanforderungen.

Zur Erreichung dieses primären Zieles sollen die differenzierten Weiterbildungsange-

bote für alle Arbeitskräfte über das gesamte Erwerbsleben hinweg in Zusammenarbeit

mit anderen Schulen, beruflichen Bildungsanbietern, Universitäten und den Sozialpart-

nern entwickelt werden. 

Zur Standortsicherung und Persönlichkeitsentwicklung der bildungsinteressierten Be-

schäftigten sollen folgende Maßnahmenbereiche vorrangige Bedeutung erhalten:

• integrative Bildungsfahrpläne zum Nacherwerb von Bildungsabschlüssen unter

Anerkennung der beruflichen Erfahrung, 

• Ausbau des Zugangs zu den neuen Medien für Erwerbstätige,

• Orientierungslehrgänge zur Neuorientierung oder Kompetenzenerneuerung für

Erwerbstätige in allen Laufbahnabschnitten,

• Begleitung und Betreuung im Berufswechsel oder bei der Laufbahnentwicklung,

• Lebenslaufbahnberatung,

• Aufbau eines Bildungskreditsystems zum Erwerb von Studientiteln und höheren

Qualifikationen für Erwachsene,

• Weiterqualifikation der Mitarbeiter/innen in der Berufsbildung zur Entwicklung

bedarfsgerechter lokaler Weiterbildungsangebote und ihrer Kommunikation

(»neue Bildungsberufe«) und

• die Entwicklung/Anwendung neuer didaktischer Methoden in der Erwachsenen-

bildung.

Berufliche Weiterbildung gegen Ausgrenzung

Weiterbildung ist auch das geeignete Instrument, um dem zunehmenden Risiko der so-

zialen Ausgrenzung zu begegnen. Da die Teilnahme an Weiterbildung noch immer in

starkem Maße von dem Niveau schulischer und beruflicher Qualifikation abhängt, äl-

tere Arbeitnehmer eher selten, Ausländer nicht oder kaum vom Weiterbildungsangebot

Gebrauch machen, sind zielgruppengerechte Ansprachen und Ausgestaltungen auch in

der Weiterbildung dringend angesagt. Wenn »lebenslanges Lernen« nicht nur eine bil-

dungspolitische Forderung bleiben, sondern eine gesellschaftliche Realität werden soll,

haben Lernen am Arbeitsplatz und Lernen in der Freizeit neben dem formalen schuli-

schen Lernen gleichrangig aufzutreten, um all jenen eine zweite oder auch dritte Chan-

ce zu bieten, die Bildung nachholen wollen. 
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l6
———> Ausbildung für alle garantieren

———> Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung

und Arbeit fördern

———> Berufliche Förderung benachteiligter

Jugendlicher und Erwachsener stärken

———> Die Integration von Migrantinnen und

Migranten durch Aus- und Weiterbildungsbildungs-

maßnahmen unterstützten

———> Differenzierungsmaßnahmen zur

Begabtenförderung entwickeln

———> leitlinie 6

»Differenzierungsmaßnahmen zur Chancengleichheit 
und Begabtenförderung weiterentwickeln«

ziele



Ausbildung für alle

Eine der größten Herausforderungen für die Berufsbildung besteht darin, »Ausbildung

für alle« anzubieten. 

Die Folgen von Chancenungleichheit in Bildung und Arbeit sind heute erheblich ein-

schneidender als in der Vergangenheit. Grund: die Lebenschancen werden vornehmlich

durch den Grad von Bildung und Qualifizierung bestimmt.

Daraus ergibt sich für die Berufsbildung in Übereinstimmung mit ihren allgemeinen

Zielen die Verpflichtung:

• verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, um Barrieren auf allen Ebenen beim

Zugang zu Bildung und Beschäftigung zu überwinden und damit die Lebenschan-

cen der Benachteiligten zu verbessern,

• die Fähigkeiten und Interessen der Benachteiligten individuell zu fördern und ihre

Begabungen durch Ausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung zu entwi-

ckeln, 

• Nachqualifikationen auf allen Ebenen zielgruppengerecht anzubieten, 

• durch Differenzierungsmaßnahmen eine individuelle Förderung von besonders

Begabten zu ermöglichen.

Es liegt im gemeinsamen Interesse aller an der Berufsbildung Beteiligten, dem Grund-

satz »Ausbildung für alle« und »Chancengleichheit bei Bildungs- und Arbeitszugang«

durch verstärkte berufliche Förderung von benachteiligten Jugendlichen in vollem Um-

fang Geltung zu verschaffen. Als ihre wichtigste Aufgabe ist die Vorbereitung aller in-

teressierten Jugendlichen zur erfolgreichen Aufnahme in eine duale Berufsausbildung

anzusehen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen betreffen bei den jugendlichen Aus-

zubildenden sowohl berufsvorbereitende Praktika während der Ausbildung in der Be-

rufsgrundstufe bzw. bei allen anschließenden besonderen Förderprogrammen als auch

Aufbau und ev. Betreuung zielgruppengerechter Ausbildungsplätze im dualen Ausbil-

dungssystem. 

Eine ständige Verbesserung der inhaltlichen Verknüpfung von Ausbildungsvorberei-

tung, Berufsvorbereitung und Berufsausbildung ist dringend geboten. Sie bedient sich

auch neuer Forschungsansätze, welche Benachteiligungen und Behinderung im Kon-

text praktischen Handelns thematisieren und praxisorientierte neue Vermittlungsfor-

men zur Verfügung stellen. Diese 

• beziehen betriebliche Praktika mit ein, 

• orientieren sich inhaltlich an Berufsfeldern mit anerkannten Ausbildungsberufen, 

• folgen curricular dem Kompetenzenansatz und bedienen sich zum Kompetenzen-

aufbau des Planungsinstrumentes »Individueller Förderplan«; 

• bauen didaktisch auf dem Lernfeld-Ansatz auf und 

• anerkennen alle in der Ausbildungs- bzw. Berufsvorbereitung sowie während der

Ausbildung erreichten Qualifikationen. Wobei auch Qualifikationen bescheinigt

werden, wenn das Ausbildungsziel (Ausbildungsberuf) nicht erreicht wird.
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Einführung von Teilqualifikationen in der dualen 
und vollzeitigen Grundausbildung

Die Einführung von Teilqualifikationen vor allem in der dualen Ausbildung folgt dem

Grundsatz: Die »Stärken stärken«. Sie nutzt die breite Variation unterschiedlicher Kom-

petenzanforderungen und die theoretisch-fachliche Durchdringung in der Grundausbil-

dung zur Entwicklung neuer Kompetenz- und Qualifikationsbündel, die den spezifi-

schen Lernanforderungen Auszubildender gerecht werden. 

Wenn es gilt, dass in einer »Schule für alle« nicht die Schüler/innen zu den für sie an-

gemessen erscheinenden Einrichtungen gebracht werden, sondern die bestehenden Re-

geleinrichtungen sich zu angemessenen Fördereinrichtungen für alle Schüler/innen zu

entwickeln haben, dann ist differenziert auf die Lernvoraussetzungen der Einzelnen

einzugehen. 

Das Argument, viele Jugendliche strebten bei teilqualifizierenden Stufenangeboten

nicht mehr die volle Fachqualifikation an, verkennt die Gründe, die meist zu Ausbil-

dungsabbrüchen in der modernen Schul- und Ausbildungslandschaft führen. Ebenso-

wenig hält das Argument, dass mit Teilqualifikationen das Image der Berufsschule brö-

ckeln würde. Berufsschule hat eine soziale Aufgabe, der sie sich offensiv stellen muss;

je stärker sie sich durch hohe – und eingelöste – eigene Qualitätsansprüche, durch die

Eröffnung neuer Bildungs- und Laufbahnentwicklungsmöglichkeiten profiliert, um so

mehr kann sie bei Benachteiligtenförderung auf integrative Zeichen von hoher Sozial-

wertigkeit setzen.

Förderung von bildungs- und sozialbenachteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
jenseits des ausbildungstypischen Alters

Steigende Qualifikationsanforderungen und konsistente Arbeitskräftemigrationen ge-

fährden die Zukunftschancen bildungs- und sozialbenachteiligter Jugendlicher und jun-

ger Erwachsener jenseits des ausbildungstypischen Alters erheblich. Ihre Integration

in die Arbeitswelt mittels dual organisierter Ausbildungsformen kommt nicht nur dem

abstrakten Zugangsrecht aller auf Bildung und Arbeit nach, sie bieten den einzigen

möglichen Zugang zu nachhaltiger Beschäftigung für diese benachteiligten Zielgrup-

pen. Erst das erfolgreiche schrittweise Durchlaufen einer qualifizierenden dualen Aus-

bildung, oder der Nacherwerb eines gesamten Bildungsabschlusses in modularer Form,

ermöglichen den Aufbau einer effektiven nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt.

Je nach Lernvoraussetzungen und Fertigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen muss für diese zunächst durch ausbildungs- und/oder berufsvorbereitende Maß-

nahmen wie Schnupperarbeitsprozesse, schrittweise steigende Eingliederungsformen,

Praxisblöcken und spezielle Praktika erst das Terrain geschaffen werden. Migrantinnen

und Migranten, Personen, die in der Mobilitätsliste eingetragen oder in die Lohnaus-

gleichskasse überstellt wurden, Erwachsene mit Behinderungen, sozial benachteiligte
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Personen oder Angehörige von Risikogruppen (z.B. Suchtkranke, schwer auf dem Ar-

beitsmarkt vermittelbare gesellschaftliche Randgruppen [z.B. Nomaden]) müssen durch

geeignete Maßnahmen der Berufsbildung entweder wieder auf den Arbeitsmarkt zu-

rückgeführt oder in ein erstes dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden.

In einigen dieser Bereiche hat die Berufsbildung bereits reichlich Erfahrung und kann

auf so manche zielführende Maßnahmen verweisen. 

So werden nunmehr regelmäßig Lehrgänge zur Nachqualifizierung erwachsener Per-

sonen durchgeführt, z. B. im Baugewerbe und im Gastgewerbe.

Im Falle von Betriebsschließungen oder Entlassungen werden in Zusammenarbeit mit

den Arbeitsämtern unverzüglich Maßnahmen zur Umschulung bzw. Neuorientierung

der Betroffenen gesetzt.

Für Menschen mit körperlicher und psychischer Behinderung gibt es bereits seit Jah-

ren die sog. Basisqualifizierung.

Auf die wachsende Zahl der Migrant/innen stellt sich die Berufsbildung u.a. auch durch

die Ausbildung von kulturellen Mediator/innen ein.

Differenzierungsmaßnahmen zur Begabtenförderung

Ein weiteres neues Feld für die Berufsbildung erschließt die aktuelle Diskussion für

eine modularisierte Angebotsentwicklung für leistungsstärkere Auszubildende in der

Grundausbildung. 

Thematisch fällt auch sie in die Rubrik Chancengleichheit, da mit diesen Differenzie-

rungsmaßnahmen ebenfalls »Stärken gestärkt« und spezifische Chancen angemessen

entwickelt werden sollen. In diesem Falle werden den Auszubildenden über die Diffe-

renzierungsmaßnahmen Zugangsmöglichkeiten eröffnet, wie sie traditionell Berufs-

schüler/innen eher nicht offen stehen. 

Die Flexibilisierung (und Attraktivierung) der Berufsbildung sollte bei der Begabtenför-

derung über drei unterschiedliche Konzepte erfolgen:

• berufs- und fachspezifische Lernangebote zur individuellen Lernförderung,

• berufsgruppen- und berufsfeldübergreifende bzw. allgemein bildende Lernangebo-

te zur Erweiterung des Wissens und Könnens,

• persönlichkeitsbildende Lernangebote und Angebote zur Erweiterung und Ent-

wicklung sozialer Kompetenzen. 

Differenzierungsmaßnahmen zur Begabtenförderung werfen zunächst die Frage der

zeitlichen Positionierung (zusätzlich oder während der betrieblichen/schulischen Aus-

bildung), der Kostenträgerschaft (von den Personal- bis zu den Sachkosten), ihrer Ver-

wertbarkeit und Integration in den Bildungsprozess auf. 

Als zielführend gilt bei der Begabtenförderung grundsätzlich die Vorwegnahme späte-

rer Weiterbildungsmodule für die Höhere Technische Lehre oder weitere akademische

Zugänge. Gefördert wird auch der Besuch spezieller Zusatzangebote, deren mögliche
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Palette von Kompetenzen mit internationalem Bezug wie etwa ausländische Markt-

kenntnisse über Fremdsprachen- und Sozialkompetenzen bis zu Existenzgründerhilfen,

technischen oder kaufmännischen Kenntnissen, Qualitätsmanagement und ökologi-

schem beruflichem Zusammenhangswissen (beispielhaft Altlasten-Folgen, Haftungsan-

sprüche im Umwelt- und Produktbereich, ordnungs- und strafrechtliche Konsequenzen,

Förderhilfen, internationale Wettbewerbsordnungen usw.) reichen kann.
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l7
———> Mehr Chancengerechtigkeit für Mädchen 

und Frauen in der Berufs- und Arbeitswelt 

———> Abbau der geschlechterspezifischen

Unterschiede am Arbeitsmarkt 

———> Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf 

———> Unterstützung der Rückkehr in das

Berufsleben

———> leitlinie 7

»Die beruflich orientierende Mädchenarbeit entwickeln, die 
berufliche Etablierung von Mädchen und Frauen stärken, die Vereinbarkeit
von Erwerbs- und Familienarbeit für die Geschlechter unterstützen und 
zur Chancengerechtigkeit beitragen«

ziele



Begründung und Kontext

Der nach Geschlechtern »geteilte Arbeitsmarkt« findet seine Entsprechung in der Be-

rufsausbildung, die im Gegensatz zur Oberschule noch weitgehend markante ge-

schlechterspezifische Unterschied aufweist. So beträgt der Anteil der Frauen bei den

Lehrlingen nur ein Drittel; ihre Lehrberufswahl zementiert die aufgezeigte geschlechts-

spezifische Trennung am Arbeitsmarkt. Für die in Ausbildung stehenden Mädchen er-

geben sich daraus kaum reelle Veränderungschancen. Dieses geschlechterspezifische

Muster der Lehrlingsausbildung lässt sich auch bei den Berufsfachschulen und in der

beruflichen Weiterbildung aufzeigen. Zwar besuchen immer mehr Frauen Berufsfach-

schulen (ihr Anteil liegt bei ca. 45 Prozent), aber auch hier beschränkt sich die Teilnah-

me auf die traditionellen Berufssparten. 

Das Ziel der Berufsbildung muß es sein, einen Beitrag dazu zu leisten, damit alle, un-

abhängig vom Geschlecht, diesen Teil der Persönlichkeitsentwicklung, der den Beruf

betrifft, so gestalten können, wie sie es wollen.

Das Gesetz vom 10. 04. 1991, Nr. 125, sieht Maßnahmen zur Förderung der weiblichen

Erwerbstätigkeit und zur Verwirklichung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt

vor.

Unter anderem sind Maßnahmen vorgesehen, welche das Wahlspektrum der Berufe bei

den Mädchen durch Berufsorientierung und Berufsbildung ausweiten.

Entwicklung eines geschlechtsuntypischen Berufswahlzuganges

In der beruflichen Erstausbildung, vor allem im berufsorientierenden Jahr an der Be-

rufsgrundschule, sind daher verstärkt Weichenstellungen zur Korrektur der seit Jahren

relativ unveränderten Wahl von Lehrberufen, aber auch zur Umorientierung im Feld

des wachsenden Berufsfachschulangebotes angesagt. Sie sind sowohl auf der berateri-

schen Ebene anzusiedeln wie auch durch spezifische, teils die Koedukation aussetzen-

de curriculare oder didaktische Einheiten zu erreichen. 

Es kommt darauf an, Mädchen in der Berufsausbildungsvorbereitung darin zu unter-

stützen und zu stärken, ihre verborgenen Neigungen und Kompetenzen zu entdecken,

um eine zukunftsträchtige Berufswahlentscheidung zu treffen. 

Die Herausforderung für die Berufsbildung liegt darin, Mädchen in ihren Berufsorien-

tierungsprozessen und Lebensplanentwürfen zu begleiten und zu unterstützen, um

einen Weg zwischen Anpassung an und Widerstand gegen gesellschaftliche Erwartun-

gen zu finden und die eigenen Wünsche und Interessen zu erschließen. 

Die »Vorlieben« von Mädchen zur Wahl von bestimmten Berufsfeldern sind Ergebnis der

geschlechtsspezifischen Sozialisation. Junge Mädchen brauchen Zeit, um sich mit zu-

nächst unhinterfragten Rollenzuweisungen auf dem Arbeitsmarkt kritisch auseinander

zu setzen. Zum Ausgleich der gesellschaftlichen Erfahrungsdefizite (kaum weibliche

Vorbilder; Vorherrschen der Normalfamilie: Mann als Familienernährer und Frau als

Hausfrau) ist es hilfreich, praktische Gegenerfahrungen in untypischen Arbeitsberei-
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chen zu machen. Spezifische Angebote von Betriebspraktikas für junge Frauen geben

praktische Einblicke in den Alltag von männlich beherrschten Berufsbildern und glei-

chen Hemmnisse durch bisherige unzureichende Informationen über die verschiede-

nen Berufsmöglichkeiten aus.

Als Beispiel für eine konkrete Initiative in dieser Richtung sei hier auf den jährlich in

der Schweiz stattfindenden »Tochtertag« hingewiesen.

Am Tochtertag begleiten Mädchen von der 4. bis 9. Schulklasse ihren Vater oder ihre

Mutter einen Tag lang bei der Arbeit. Sie arbeiten mit ihren Eltern zusammen, lernen

ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen kennen und erhalten

einen ersten Einblick in die Arbeitswelt.

Erleichterung des Eintritts für weibliche Erwerbsfähige 
in den Arbeitsmarkt durch unterstützende Maßnahmen

Mit Blick auf den hohen Anteil von Hausfrauen unter den weiblichen Nichterwerbstä-

tigen stellt sich für die Berufsbildung die Aufgabe, ihnen den (Wieder-)Eintritt in die

Berufswelt zu ermöglichen. 

Dies setzt eine eigene orientierende Ansprache und, darauf aufbauend, eigene Aus- und

Weiterbildungsmaßnahmen für diese Zielgruppe voraus. Erst dieser zielgruppeneige-

ne Zugang ermöglicht die dauerhafte Eingliederung in die Arbeitswelt. 

Auch hierfür soll ein Beispiel angeführt werden. Das deutsche Bundesministerium für

Bildung und Forschung fördert ein Modellprojekt »Weiterbildung für Frauen aus IT-Be-

rufen zu Ausbilderinnen«.

Ziel ist, über Ausbilderinnen als weibliche Vorbilder und Mentorinnen Frauen für die

IT-Branche dauerhaft als Fachkräfte zu gewinnen. Denn nach wie vor finden Frauen

aufgrund mangelhaften Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten und falscher Vorstellun-

gen von IT-Berufen nur schwer Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnik.

Und die Frauen, die sich in diesem Berufsfeld qualifizieren, machen nicht selten die Er-

fahrung, eher als Einzelkämpferin und »Exotin« denn als gleichberechtigte Mitarbeite-

rin behandelt zu werden.

Die im Rahmen des Modellprojektes angebotenen Möglichkeiten zur Vernetzung stoßen

auf starkes Interesse: Das Bedürfnis unter Gleichen zu sein und sich austauschen zu

können ist groß. Das betrifft sowohl fachliche Aspekte als auch persönliche, die mit der

Berufssituation verbunden sind.

Wenig erfolgversprechend sind indessen Initiativen, welche einfach darauf abzielen,

Frauen für typisch »männliche« Berufe auszubilden, wie etwa Tischler, Elektriker, Zim-

merer. Nicht das Eindringen in männliche Berufsrollen führt zur Chancengerechtigkeit

am Arbeitsmarkt, sondern einzig attraktive Berufe, attraktive Positionen in den Berufs-

hierarchien, gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit.

In der beruflichen Weiterbildung sind zum einen Maßnahmen zur Förderung des weib-

lichen Unternehmertums, zur Vermittlung von wissenschaftlich-technischen Kompeten-
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zen und der berufsbegleitenden Qualifikation zu setzen; zum anderen sind Nichter-

werbstätige in den Arbeitsmarkt beratend, betreuend, begleitend einzuführen. Hierzu

eignen sich besonders Maßnahmen zur Berufsorientierung und individuelle maßge-

schneiderte Ausbildungsangebote, welche die Bedürfnisse und Interessen der Frauen

berücksichtigen.

In Südtirol wird allenthalben über den Mangel an qualifizierten Fachkräften geklagt.

Dieser Mangel kann gerade auch durch eine verstärkte Präsenz von Frauen in diesen

Positionen gemildert werden.

In der alternden Gesellschaft ist eine hohe Erwerbstätigenquote sowohl der männlichen

als auch der weiblichen Bevölkerung volkswirtschaftlich wichtig, vor allem in Hinblick

auf die Altersvorsorge.

Eine besondere Aufgabe kommt der Berufsbildung noch in der Weiter- und Höherqua-

lifikation von zivilinvaliden Frauen zu. In der betrieblichen Hierarchie sind sie in der

Regel in den unteren Rängen angesiedelt. Vor allem Frauen mit angeborener oder früh

erworbener Behinderung haben zumeist gar keine oder nur eine sehr niedrige beruf-

liche Qualifikation. Durch Einschulung in den Gebrauch multimedialer Techniken

können hier – auch in Kombination mit der steigenden Allgemeinbildung der Zivil-

invaliden/innen – neue, höherqualifizierte Beschäftigungsfelder zugänglich gemacht

werden.

Um das Ziel einer möglichst breiten Wiedereingliederung für Frauen oder überhaupt

ihre Aufnahme in ein Beschäftigungsverhältnis zu erreichen, ist im Europäischen So-

zialfond eine eigene Maßnahme zur Förderung der weiblichen Erwerbsarbeit geschaf-

fen worden. Sie sieht verschiedene Förderinitiativen vor, die von der Eröffnung territo-

rialer Frauenschalter, Qualifikationsmaßnahmen für Managerinnen, bis zur Schaffung

familienfreundlicher Stützpunkte und der Übernahme von »Besten Praktiken« zur kin-

der- und frauengerechten Verbindung von Erwerbs- und Erziehungsarbeit reichen.

Zur Stärkung der Stellung der Frauen am Arbeitsmarkt und zur Förderung der Verträg-

lichkeit von Erwerbs- und Familienarbeit für beide Geschlechter sind ständige Aufklä-

rungs- und Informationskampagnen notwendig, die von den Schulen, der Berufsbera-

tung, der Berufsbildung, dem ESF, den Arbeitsämtern und Sozialpartnern gemeinsam

zu tragen sind.
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l8
———> Neue Formen und Wege der Kooperation 

mit den Sozialpartnern zur Verbesserung der Aus-

und Weiterbildung entwickeln

———> Telematische Lernkulturen in Zusammenarbeit

mit den Sozialpartnern entwickeln

———> Qualifizierungsoffensive der Wirtschaft

begleiten

———> Benchmarkingkultur und Bildungspartner-

schaften mit den Sozialpartnern aufbauen

———> leitlinie 8

»Territoriale Berufsbildungsdialoge und telematisch gesteuerte Lernkulturen
zur Begleitung des Modernisierungsprozesses in der Wirtschaft aufbauen«

ziele



Begründung und Kontext

Der Begriff der »lernenden Region« wird seit einigen Jahren in Verbindung mit innova-

tiven Ansätzen zu Qualifizierung und Beschäftigung, aber auch in Zusammenhang mit

dem Trend zur lernenden Gesellschaft und der »Heimatlosigkeit« in der Globalisierung

verwendet. Inhaltlich knüpft der Begriff an die geographisch-wirtschaftlichen Studien

zur Regionalentwicklung an wie sie in der Raumforschung und Landesplanung auch in

Südtirol erstellt worden sind. 

Durchaus in Entsprechung zum lernenden Unternehmen oder allgemeiner zur lernen-

den Organisation, soll mit der »lernenden Region« nicht so sehr das Reagieren der re-

gionalen Handlungsträger auf Anregungen, die von außen kommen, wie z.B. die neuen

Wettbewerbsituationen, EU-Regelungen usw. beschrieben werden, sondern das aktive,

gestaltende zukunftsblickende Tun. Die lernende Region setzt sich Entwicklungsziele,

die ein identitätsstiftendes Leitbild bilden und fördert die Netzwerke von Akteuren, die

verlässlich und problembezogen handeln, sie überprüft die eingeleiteten Maßnahmen

auf Wirksamkeit und Effizienz. 

Die wichtigen Akteure, auf deren Zusammenspiel es bei der lernenden Region an-

kommt, sind

• Berufliche Aus- und Weiterbildung

• Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen

• Sozialpartner

• Betriebe aus Industrie,Handwerk, Gastgewerbe und Dienstleistung

Leitidee »Lernende Region« – 
eine strategische Bildungspartnerschaft zwischen 
Berufsbildung und Sozialpartnern

Die Verpflichtung zur Bildungspartnerschaft ergibt sich aus der in allen Leitlinien ange-

sprochenen – und unter dem Begriff der »Lernenden Region« konzeptuell zusammenge-

fassten – Notwendigkeit der Kooperation zwischen Berufsbildung und Sozialpartnern. 

Die Bildungspartnerschaft baut auf dem Konzept lokaler Berufsbildungsdialoge auf, bei

denen die lokalen Sozialpartner gemeinsam mit den Landesberufsschulen vor Ort in ex-

tern moderierten Dialogkonferenzen den Bildungsbedarf, die Bildungsfortschritte und

die Bildungsdefizite wechselseitig festhalten und gemeine Lösungen suchen.

Unterformen dieser Bildungsdialoge sind sogenannte Qualitätszirkel, die sich berufs-

oder branchenorientiert treffen. Hier wird von Berufsvertretern gemeinsam mit Fach-

lehrern/innen der lokale Bildungs- und Qualifikationsbedarf diskutiert und neben den

laufenden Verbesserungen in der Ausbildung auch der Spezialisierungsteil im Rahmen

der Grundausbildung festgelegt und mit den anderen Anbietern im Territorium abge-

stimmt.
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Weitere Formen der Bildungspartnerschaft beziehen sich (auswahlhaft) auf:

• die Führung von Ausbildungsverbünden zwischen mehreren Betrieben, weil die Spe-

zialisierung dazu führt, dass manche Betriebe nicht den vollen Umfang eines Lehr-

berufes vermitteln können;

• die Entwicklung von Zusatzqualifikationen im Rahmen der Grundausbildung in Ab-

stimmung mit den Rahmenplänen, 

• die Unternehmensberatung zur Stärkung der betrieblichen Selbstorganisation,

• die Umsetzung der neuen Dienstleistungen der Berufsbildung auf bildungsplaneri-

scher, bildungspraktischer und beratender Ebene wie sie in der Leitlinie 9 dargelegt

werden.

Zur Umsetzung der Bildungspartnerschaft wird, auf dem Gespräch zwischen allen Ak-

teuren im lokalen Raum aufbauend, das qualitätsfördernde Benchmarking der Berufs-

bildung eingeführt. 

Das Benchmarking ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Kooperation zwischen den

einzelnen Landesberufsschulen, die Kooperation zwischen der deutschen und ladini-

schen Berufsbildung mit der italienischen und, schließlich die Zusammenarbeit mit den

Sozialpartnern zu verbessern. 

Im gemeinsamen Lernen von den Stärken der jeweils anderen wächst auch die allge-

meine und individuelle Wertschätzung der Lehrkräfte der Berufsbildung. Indem eige-

ne wertvolle Erfahrungen (Erfahrungsschätze) Dritten gezeigt und – vor allem! – zu-

gänglich gemacht werden, kann ein positives Rückkoppelungssystem zur laufenden

Verbesserung in der Zusammenarbeit von Berufsbildung und Sozialpartnern aufgebaut

werden.

Wenn eine wesentliche Anforderung an die Beschäftigten und Unternehmen die ist,

sich den wandelnden Verhältnissen rascher anzupassen, dann sind seitens der Berufs-

bildung entsprechende Lehr- und Lernformen anzubieten, die ebenso rasch auf die sich

verändernden Voraussetzungen reagieren.

Entsprechend den Veränderungen in der Arbeitswelt ist in der Berufsbildung an ein

System aus klassischen und virtuellen Lernorten, Lernarrangements und Lernmetho-

den zu denken, das je nach Bildungsangebot zum Präsenzunterricht virtuelle multime-

diale Lernumgebungen von unterschiedlicher Intensität und Frequenz anbietet. In ihm

müssen intentionales und situatives Lernen in Arbeitsplatznähe mit Kommunikations-

möglichkeiten zwischen allen Lernern/innen kombinierbar sein.

In dieser Angebotsstruktur »auf Distanz« hat die Berufsbildung planende, steuernde

und flankierende Funktionen zu übernehmen.

Mit der inhaltlichen Lehrgangsplanung und der Aufbereitung der Lernmaterialien sorgt

sie dafür, dass curricular und didaktisch der Anspruch auf differenzierte Vermittlung

auch im elektronisch gestützten Netzwerklernen entsprechend den individuellen Lern-

voraussetzungen gewährleistet bleibt.
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Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ergibt sich zwingend aus der arbeitsplatzna-

hen Grundausrichtung eines sinnvollen berufsbezogenen telematischen Lernens. Ler-

nen auf Distanz in die Freizeit zu verlegen, verfehlt die Möglichkeiten dieser Lernform

und missachtet die Tatsache, dass telematische Kommunikation vor Ort in der Berufs-

und Arbeitswelt immer bedeutsamer wird.
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l9
———> Die Akkreditierung der Berufsschul-

einrichtungen bis 2003 durchführen

———> Auf der Akkreditierung aufbauend die

Qualitätsproduktion und Qualitätssicherung laufend

verbessern 

———> Territoriale Kompetenz- und Qualitätszentren

aufbauen

———> Das Netz der Berufsschuleinrichtungen ver-

bessern und ihr Synergiepotential erhöhen

———> Neue Laufbahnmöglichkeiten in der Berufs-

bildung schaffen und zu neuen Bildungsberufen

ausbilden

———> leitlinie 9

»Landesberufsschulen zu territorialen Kompetenz- 
und Qualitätszentren weiterentwickeln«

ziele



Begründung und Kontext

Die Diskussion um die Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu regionalen Kom-

petenzzentren entsteht einerseits im Zusammenhang mit ähnlichen Projekten und Pro-

grammen, die in der Wirtschaft, Technologie und Forschung mit Förderung auch der

EU entwickelt und umgesetzt werden, anderseits auch in Anknüpfung an die vielfälti-

gen Reformschritte und Modellprojekte in der Berufsbildung u.a. zu neuen Lernkonzep-

ten, zu Lernfeldern, zur Modularisierung, zur Organisationsentwicklung.

Grundsätzlich ist das allgemein formulierte Hauptziel dabei die qualitative und quan-

titative Verbesserung des regionalen Bildungsangebotes. Neben der Flexibilisierung,

Differenzierung und Vernetzung der Angebote und Bildungsgänge soll kurzfristig rea-

giert werden auf neue Bildungsbedarfe der Betriebe, der öffentlichen Einrichtungen,

aber auch von Verbänden, Initiativen und auf individuelle Bildungsbedarfe. Dazu gehö-

ren Angebote, die sich auf Beratung, Prozessbegleitung, auf Bildungs- und Personalma-

nagement und auf Netzwerkstrukturen beziehen.

Damit einher gehen neue Verbindungen zwischen Erstausbildung und Weiterbildung

sowie zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung.

Es handelt sich daher auch um die Weiterentwicklung jener von den LBS schon erbrach-

ten Leistungen zur Vorbereitung auf die Meisterprüfungen und Zusatzqualifikationen

von Gesellen und Meistern und Lehrtätigkeit im Rahmen der überbetrieblichen Ausbil-

dung.

Akkreditierung bis 2003 für alle Landesberufsschuleinrichtungen

Durch die Akkreditierung aller Berufsbildungseinrichtungen gemäß dem Staat-Regio-

nen-Abkommen vom 18. 02. 2000 kann sich die Berufsbildung auch in eine »lernende

Organisation« verwandeln. Diese, bereits im ersten Mehrjahresplan als Schlüsselkrite-

rium zum Erfolg eingeführte Organisations-Selbstverpflichtung, sieht vor, dass sämtli-

che Angebote und Dienstleistungen durch organisationales Lernen laufend verbessert

werden und zwar 
__1. durch Einbezug aller an der Erbringung des schulischen »Produktes« Bildung

Beteiligten und 
__2. durch die Umsetzung auf allen Ebenen der Berufsbildung.

Im neuen Planzeitraum gilt es, die diesbezüglichen Anstrengungen der Berufsbildung

aus den vergangenen Jahren zu bündeln und über geeignete Netzwerkkooperationen

wechselseitig zu fördern und zu unterstützen. Ziel dabei ist: ein landesweit abgestimm-

tes Angebot sowohl im Bereich der Grundausbildung als auch bei der Höheren Techni-

schen Bildung und im gesamten Weiterbildungsbereich aufzubauen. 
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Die Berufsbildung in Südtirol bietet überall dort breit an, wo dies notwendig ist, und

entwickelt Spezialisierungsangebote, wo entsprechende Kompetenzen und Ressourcen

wirksam eingesetzt werden können. Damit wird 
__1. die Synergie zwischen den einzelnen Landesberufsschuleinrichtungen unter der

Leitung der Abteilungen der deutschen, ladinischen und der italienischen Berufs-

bildung in der Landesverwaltung erhöht,
__2. gleichzeitig ihr Mitteleinsatz angemessen rationalisiert und 
__3. für die Nutzer/innen ein überschaubares Landesangebot in der gebotenen Diffe-

renzierung zur Verfügung gestellt. 

Im Zentrum der Weiterentwicklung der Berufsbildung steht die Erprobung neuer Mög-

lichkeiten zur Steigerung der Qualität des beruflichen Lernens. 

Es geht dabei nicht nur um die bereits mehrfach angesprochene didaktisch-methodi-

sche Modernisierung der Berufsbildung und die mit der Akkreditierung einhergehen-

de Verbesserung in der Dienstleistungserbringung. Es geht auch um eine konsequen-

te schulorganisatorische Entwicklung, die flexible Organisationsstrukturen, Teament-

wicklung im Kollegium, die Vernetzung der Schulen und ihrer Angebote, den Aufbau

neuer Bildungspartnerschaften oder Kooperationen mit der Wirtschaft u.ä. thematisiert

und umsetzt.

Qualitätsmanagement wird als Führungs- und 
Steuerungsinstrument gefördert

Im ersten Mehrjahresplan wurde für die Qualitätskontrolle und -förderung der Tätig-

keiten der Berufsbildung und ihrer Ergebnisse das Total Quality Management (TQM) als

geeignete Methode angezeigt. Seine Fortentwicklung findet es im EFQM-Modells für

Business Excellence. 

Während die Akkreditierung »auf die Einführung von Qualitätsstandards der ausfüh-

renden Einrichtungen innerhalb des Berufsbildungssystems nach objektiven Maßstä-

ben (zielt), um in den jeweiligen Gebieten eine öffentliche Politik der Entwicklung der

Arbeitskräfte zu verwirklichen«, orientiert sich das EFQM-Modell (wie jedes TQM-Ver-

fahren) an der nachhaltigen Erbringung von Qualität und ihrer Sicherung.

Selbstbewertung ist das ideale Verfahren zur Entwicklung der »lernenden Organisa-

tion«, indem sie der Schule konkret Instrumente in die Hand gibt, um zu lernen, wo die

eigenen Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten liegen; also zu lernen, wie sich die

eigene Organisation entwickeln könnte.
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Als lernende Organisationen können sich nach einer Bestimmung des »Internationalen

Netzwerkes Innovativer Schulsysteme« jene Schulen verstehen, 
__1. in denen sich sowohl die Initiativen der Lehrer/innen als auch die Initiativen von

Schüler/innen und Eltern entfalten können,
__2. die ihre Gestaltungsfreiheiten in umfangreicher Weise nutzen,
__3. die Innovation und Evolution durch die Vielfalt der schulischen Leistungen und

ihres Vergleiches in gegenseitiger Anregung fördern,
__4. die sich durch ein regelmäßiges Berichtswesen zu Qualität, Effektivität und Effi-

zienz ihrer Arbeit der kritischen Öffentlichkeit stellen und deren Anregungen für

die schulische Arbeit aufnehmen,
__5. die ihr innovatives Potential in die Gesamtentwicklung des Schulsystems einbrin-

gen.

Zur Erfüllung dieser programmatischen Vorgaben sind auch neue Wege in der Zusam-

menarbeit mit den Eltern einzuschlagen. Derzeit sind die Eltern der Auszubildenden in

die Berufsbildung zu wenig miteinbezogen. Daher ist die Elternarbeit über das Sprech-

stundenangebot hinaus weiterzuentwickeln. 

Die zukünftig anzustrebende Verbesserung in der Zusammenarbeit mit den territoria-

len Bildungspartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft vor Ort bestimmt den lokalen

Rahmen für die Aktivitäten der Landesberufsschuleinrichtungen als neue territoriale

Kompetenz- und Qualitätszentren.

Ihre zukünftig neuen Dienstleistungen und Aktivitäten siedeln sich an auf

• der bildungsplanerischen Ebene, 

• der bildungspraktischen Ebene und 

• der beraterischen Ebene.

Zu diesen Aufgaben gehören auf

• der bildungsplanerischen Ebene

– Bildungsbedarfserhebungen für das eigene Grundausbildungsangebot

– Weiterbildungsbedarfserhebungen in Unternehmen 

– Weiterbildungsbedarfserhebungen bei (betrieblichen) Kursteilnehmern/innen

– Bildungsbedarfserhebungen zur allgemeinen Weiterbildungsberatung und eige-

nen Angebotsentwicklung im Weiterbildungsbereich

– Information zur Weiterbildung im Rahmen der Grundausbildung (internationa-

le Angebote, Austauschprogramme, Zusatzqualifikationen…)

– Information zur internationalen Weiterbildung

• der bildungspraktischen Ebene 

– Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialen und -programmen

– unternehmensinterne Schulungen

– Lerntransfersicherungen

– überbetriebliche Durchführung von Standardkursen

– Begleitung selbstgesteuerten Lernens
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• der beraterischen Ebene

– Agenturtätigkeiten wie Betreuen von berufs- und branchenspezifischen 

sowie -übergreifenden Wissenslandkarten, Interessenten oder Lehrmittelbörse

– Krisenintervention

– technischer und technologischer Know-how-Transfer

– Kooperation und Erfahrungsaustausch

– Gruppenmoderation

– Coaching

– Betreuung integrierter Konzepte zur Arbeitsmarktpolitik

– Organisationsberatung

– Kooperation mit anderen Institutionen und Akteuren bzw. ihre Vermittlung.

Um diese territorialen Kompetenz- und Qualitätszentren möglichst effizient etablieren

zu können, bieten sich zwei verschiedene Netzwerkkonzepte an:

• das territoriale Netzwerk der Anbieter in einem bestimmten Bereich (z.B. der Be-

reich Gastgewerbe- und Nahrungsmittel auf Landesebene) oder

• das lokale Netzwerk der Anbieter in verschiedenen Bereichen eines Gebietes (z.B.

alle Landesberufsschulen im Raum Brixen).

Beide Netzwerke weisen Vor- und Nachteile auf, zwischen beiden sind auch Koopera-

tionsmöglichkeiten denkbar.

Spricht für das erste Netzwerk ein möglichst überschaubares territoriales Qualifika-

tionsprofil mit einer landesweit vorgegebenen kernberuflichen Grundqualifikation

und einem hochdifferenzierten Spezialisierungsgrad im Anschluss, spricht für die zwei-

te Variante die Möglichkeit, im Verbund der lokalen Landesberufsschuleinrichtungen

ein stark modularisiertes Angebot multifunktionaler Lerneinheiten aufzubauen (z.B.

Fremdsprachenmodule) und vermehrt Zusatzqualifikationen in das gemeinsam entwi-

ckelte Angebot vor Ort aufzunehmen. 

Zur professionellen Erbringung all dieser Dienste sind neue Berufsbilder für die allge-

meinbildenden und die Fach-Lehrer/innen in der Vorbereitung auf die Akkreditierung

vorgesehen. Diese »neuen Bildungsberufe« sind direkt an die neuen Aufgaben gebun-

den, welche die Berufsbildung zukünftig übernehmen muss. 

Die Berufsbildung braucht zur angemessenen Aufgabenerfüllung

• mehr Personal, und zwar Personal, das für die neuen Aufgaben, wie sie in den Leit-

linien sichtbar gemacht worden sind, qualifiziert ist,

• entsprechende neue Berufsbilder und

• weitreichende Autonomie in der Personalpolitik. 

Die Kompetenzen und Qualifikationen der vorgesehenen Bildungsberufe können zu-

nächst über die verpflichtende Fortbildung, aber auch über berufsbegleitende Maßnah-

men und Freistellungen zur Weiterbildung erworben werden. 

01

05

10

15

20

25

30

35

40

Die Berufsbildung braucht

qualifiziertes Personal

l9–––> leitlinie 9

55



Zu den neuen Diensten gehören insbesondere 

• die rasche Planung und Organisation neuer Angebote in Grundausbildung und

Weiterbildung als Antwort auf die Erfordernisse der lokalen Berufs- und Qualifi-

kationsbedarfserhebung, 

• die Entwicklung neuer Kompetenzen und Qualifikationen in Zusammenarbeit mit

den Sozialpartnern, 

• die nachfrageorientierte Angebotsplanung in der Weiterbildung von Arbeitskräf-

ten und Unternehmen.

Die neuen Bildungsberufe führen nicht zu einer Differenzierung auf der hierarchischen

Ebene, sondern – im Einklang mit den Tendenzen zur Arbeitsorganisation in den Un-

ternehmen – zu einer horizontalen Differenzierung. Diese sieht neue Laufbahnmöglich-

keiten an Stelle des hierarchischen Aufstiegs in Form erweiterter fachlicher Verantwor-

tungsübernahme vor, die für die gesamte Ausübungszeit auch entsprechend honoriert

werden. 

Die Ausbildung der Lehrkräfte und der betrieblichen Ausbilder wird durch eine eigene

Maßnahme im Europäischen Sozialfonds unterstützt und entwickelt. 

Die Forderung nach erweiterter Autonomie im Personalbereich ergibt sich durch die

Form der Leistungserbringung in den neuen Bildungsberufen und aus der Weiterbil-

dungskultur insgesamt. Hier zählen weder die Schüler/innenzahlen noch das klassi-

sche Pflichtenheft einer fächerdominierten Schule mit geregelter Stundentafel. Die

neuen Aufgaben und Programme der Berufsbildung können nur noch zum Teil über

Standardarbeitszeiten geregelt und vergütet werden. Hier sind neue Ansätze gefordert,

wie zum Beispiel der individuelle Jahresarbeitszeitvertrag. 
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> Erfahrungsorientiertes Lernen in der Berufsgrundstufe entwickeln

> Den Einsatz neuer Medien im dualen Ausbildungssystem 

entwickeln und fördern

> Den berufsbezogenen Sprachenerwerb im dualen 

Ausbildungssystem fördern

> Die Einführung von Zusatzqualifikationen in der beruflichen 

Erstausbildung fördern

> Die Kooperation zwischen Ausbildungsbetrieben und Berufsbildungs-

einrichtungen im dualen System der Berufsausbildung verbessern

> Ein Aus- und Weiterbildungsportal für die Berufsbildung im 

Rahmen der Informatisierung der öffentlichen Dienste einrichten

> Die Weiterbildung der Weiterbilder/innen auf- und ausbauen

> Eine Modulzentrale der Weiterbildung aufbauen

> Teilqualifikationen in der Beruflichen Bildung einführen

> Die Förderung der Weiterbildung von Problemgruppen verstärken

> Zusatzqualifikationen zur Begabtenförderung einführen

> Ein Forschungsprojekt »Behinderung in der Berufsbildung« durchführen

> Orientierende Mädchenarbeit in die Berufliche Bildung einführen

> Dialogkonferenzen (Bildungsdialoge) zur Kooperation der Sozialpartner 

mit der Berufsbildung aufbauen

> Kompetenzenentwicklung der Lehrkräfte in der Berufsbildung durch 

Personalentwicklung und organisationales Lernen fördern

massnahmen
———> massnahmen

Die Maßnahmen zu den Leitlinien

Der Mehrjahresplan der Berufsbildung enthält in seinem letzten Teil 30 Maßnah-

men zur Umsetzung, die jeweils einer oder mehreren Leitlinien zugeordnet sind. Es

werden jeweils die Ziele, die Inhalte, die Projektphasen und die nötigen Ressourcen

beschrieben. Hier wird eine Auswahl der Maßnahmen kurz vorgestellt:






